
27. ~eiblfl,;~t :Beiblatt' zur Parlamentskorres J?On,C.OrL7,l_ 25. Juni 1952 

der .lI.bg.Dr. P f 0 i f 0 r, Dr. K 0 P f, Dipl.-Ing e Dr. S ° h cu C h, 

Jho. St üb e rund Genossen 
I ' 

~ die Bundesregierung t 

betroffend die Einbringurig ~einer GosotzGsvorlagG übor, die Vergütung 

von Leistungen für eine Bcsatzungs~acht und die Entschädigung von 

Besatzungsschäden -. 

.-.-.~.-

Der Herr Bundesminister für Finanzen hat unsere An:fra.ge vom 

23. Jänner 1952, 378/J, betreffend die Entschädigung von Besatzungs­

o.pfern mit Schreiben v.9m 18. Februar 1952, 356/AB, da,hin boantwortet, 

daß die durch die Prei-scntwicklung seit 1945 gänzlich überholto und 

darumbosondcrs vGrbittornde .Anordnung des Finanzministori'tJDfl. do.ß 

Be~atzungsachäden zu den Stoppreis~n 1945 mIt 5o%igem Zuschlag zu 
" ' 

vorgiitcI1 sind,auch dcrzcitno_oh in Kraft s-t,eht. Diese J...nordnung 

steht auch ,mit dem noch immer für die Beschlagnahme "on- Liegon-
• 

-sohaftcn und Wohnungen für BesatzungszweckoangevJondeten Reichs-

leistungagesetz in schärfstom Widorspruch. DOTIn nnch § 26 dicse,s 

Gesetzes ia,t den Leistungspflichtigen vollo Vergütung fül;' dia 

Leistungundangemosseno Entschädigung für erlittene Schäden zu 

gewähron.·(Hfezu l'apst,Rcichs-loistungsgosctz,5. Lufl. SIlO, 

.l..11m. 4, S 111, :.l..nm. 5 und 8; ferner .APlle1" Besatzungsrocht und 

J3eßatzungskosten in der US .. Zone, Jur~BL.Hr.,13aus 1952 S. )11 ff). 
Der Herr Finanzminister hat jedoch in seiner Lnfragenbeantwortung 

gleiohzeitig mitget-oilt, daß ein Gesetz üh.er die Regelung der Be­

satzungaschäden in dar US-Zone in Ausarboitung stehe und daß ver­
sucht Vlerden wird', diesos Gesetz auch in don anderen Besat zungs­

zonen zur Anwendung zu bringen. Obwohl seither vior Monate ver­

strichen sind, wurde eine diesbezügliche Gesetzesvorlage bisher 

im Nationalrat nicht eizigobrl;l.cht. 

Wir sind jedoch der Ansicht,daß die Einbringung einer solchen 

Gesetzesvorlage überaus dringend'ist. Auch durch den erwähnten Auf­

satz von Dr. Appel, dem. zuständigen Sachbearbeiter beim Amte der 
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25. Juni 1952 

" o.ö., Landesl:'egicrung, vrircl dies bestä.tigt. Wir sind ferner in. Ubol'-

einstimmung mit diesem Aufsatz der J..nsicht, daß die Vergütung von 

Leistungen für eine' Beeatzul'1ß'smaoht und die Entscllädigultg von Be­

satzungssohäden im ganzen'Bundesgebiet einheitlich geregelt werdon 

mUß, ebenso wie ja. auoh das Reichsleistungsgesetz im gesamten Bundas­

gebiet einhei t1ioh Anwendung findet. Die Beso.tzungSgosohädigteli. finden 

oft nach vieljährigem Fernseih vo~ ihren Häusern und Wohnungen d:lcsc 

naoh ihrer Rückkehr teil~{eise leer, td.1weise schwer beschädigt und 

\ sind vielfach nicht besser do.ran a,ls die Bombengesohädigten. 

Es wird Aufgabe der Bundesr~gierUng .. sein~mit den vier 

Besatzungsmächten Verhandlungen wegen Erhöhung ihrer un!Zlul~ngliohen 
finanziellen Leistungen zuführon. 

die 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an die BundesregioX'Ull8 

I: n f r· t3: g e • 

Ist die Bundesregierung bereits 

1.) dem Nationalrat zu Beginn der Horbstta.gung ,eine. Gesetzes­

vorlage über die Vergütung VOll Leistungen für eino :Besatzungsmaoht 

und die Entschä41gung von Besatzungsschäden vOl:'zulegen. 

2.) mit denvler Besatzungsmächten wegen der Erhöhung der von 

,ihnen naoh den Grundsätzen dos Völkerr~chtcs zu loistonden Ver­

gütungen und Entschädigungen zu verha.ndeln und dom Nationalrat 

das Ergobnismitzutoilen? 

........ -. 
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